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Vorwort 
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funktionen im Zeitablauf gewandelt haben und welche historische Entwick-
lung das Haushaltsrecht vor dem Hintergrund der Budgetfunktionen durch-
laufen hat, ist bisher nicht untersucht worden. Diesem Thema widmet sich 
die vorliegende Analyse. 
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A. Einleitung 

Das Haushaltsrecht bildet den institutionellen Rahmen für Ausgabenent-
scheidungen des Staates. Im Mittelpunkt des Haushaltsrechts steht der 
Haushaltsplan bzw. das Budget. Der Begriff "Budget" stammt von dem la-
teinischen Wort für Ledertasche "bulga", woraus im Altfranzösischen 
"bougette" wurde. Die Engländer machten daraus das Wort "budge" und 
bezeichneten damit die Mappe des Schatzkanzlers, die den Gesetzentwurf 
zu den notwendigen Steuern enthält. 1 

Neumark definiert das Budget als die "in regelmäßigen Abständen vorge-
nommene systematische Zusammenstellung der prinzipiell vollzugsverbind-
lichen Voranschläge der für einen bestimmten zukünftigen Zeitraum geplan-
ten Ausgaben und der Schätzung der zur Deckung dieser Ausgaben vor-
gesehenen Einnahmen,,2. Die planende Komponente war nicht immer 
Bestandteil des Haushaltswesens. Vielmehr hat von der Einführung eines 
Rechnungssystems mit formalem und buchungstechnischem Charakter bis 
hin zur Vorbereitung, Durchführung und Kontrolle öffentlicher Haushalte 
eine langwierige Entwicklung stattgefunden, für die das wachsende Inter-
esse der Bürger für die öffentlichen Finanzen von großer Bedeutung war.3 

Das deutsche Haushaltsrecht war zuletzt in den 90er Jahren des 20. Jahr-
hunderts Gegenstand intensiver Reformdiskussionen. Ähnliche Diskussio-
nen haben aber auch bereits in den vorangegangenen Jahrzehnten, in der 
Weimarer Zeit sowie im 19. Jahrhundert stattgefunden. Während die einzel-
nen Reformansätze schon in zahlreichen Abhandlungen untersucht wurden, 
fehlt bisher eine systematische Analyse der historischen Entwicklung des 
Haushaltsrechts von seiner Entstehung bis zur heutigen Zeit. Diese Lücke 
soll mit Hilfe der vorliegenden Arbeit geschlossen werden. 

Bei der im Rahmen dieser Arbeit behandelten Thematik liegt der 
Schwerpunkt auf der Erarbeitung von Bestimmungsgründen und Einflußfak-
toren, die zu Änderungen im Haushaltsrecht geführt haben. Ausgangspunkt 
der Überlegungen stellt dabei die Frage dar, welche Budgetfunktionen das 
Haushaltsrecht zu erfüllen hat. Zu beachten ist, daß die Budgetfunktionen 
nicht statischer Natur sind, sondern sich im Zeitablauf gewandelt haben, 
wobei insbesondere politische Einflußfaktoren eine wichtige Rolle gespielt 

I Vgl. Heinig (1949), S. 12. 
2 Neumark (1952), S. 558. 
3 Vgl. Bohnsack (1993), S. XXIII. 

2 Strube 
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haben. Fehlentwicklungen im Haushaltsrecht sind daher jeweils vor dem 
Hintergrund der Budgetfunktionen zu beurteilen, welche in dem jeweiligen 
Zeitraum als relevant angesehen wurden. Bei der Untersuchung der Reform-
vorschläge bzw. der durchgeführten Reformen, die der Beseitigung der 
Mängel im Haushaltsrecht dienen sollten, werden deren Ziele und Ausge-
staltung dargestellt. In einem letzten Schritt wird die durchgeführte Reform 
vor dem Hintergrund der im ersten Schritt herausgearbeiteten Mängel kri-
tisch beleuchtet. In diesem Zusammenhang wird untersucht, welche wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Umstände die jeweilige Reform be-
gründet, verzögert oder inhaltlich beeinflußt haben. 

Während die Arbeit den gesamten Zeitraum vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart abdeckt, liegt ihr Schwerpunkt auf der Entwicklung des Haushalts-
rechts bis zur Weimarer Zeit. Dies ist zum einen damit zu begründen, daß 
in diesen Phasen die zentralen Grundlagen für das heutige Haushaltsrecht 
geschaffen wurden und diese Zeit somit besonders wichtig für das Ver-
ständnis des heutigen Haushaltsrechts und seiner Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten ist. Zum anderen fehlen vor allem für die Phase von der Entste-
hung des Haushaltsrechts bis zum 2. Weltkrieg ökonomische Untersuchun-
gen über die historische Entwicklung des Haushaltsrechts (das als "Recht" 
im diktatorischen Regime des Nationalsozialismus sowieso von untergeord-
neter Bedeutung war), während die wichtigsten Phasen der Entwicklung 
nach dem 2. Weltkrieg bereits intensiv bearbeitet wurden. 

Die Ausführungen stellen das Haushaltsrecht auf Territorial-, Reichs-
bzw. Bundes- und Länderebene in den Vordergrund. Die Entwicklung des 
Haushaltsrechts auf kommunaler Ebene wird mit Blick auf solche Reform-
bewegungen bzw. -vorschläge analysiert, die auch auf Reichs- bzw. 
Bundes- und Länderebene aufgegriffen wurden. Auf eine historische Be-
trachtung, wie sie für die höheren Ebenen erfolgt, wird in dieser Arbeit ver-
zichtet, da es nicht möglich wäre, die gesamte kommunale Ebene als eine 
Einheit hinsichtlich des Haushaltswesen historisch zu untersuchen. Hinzu 
kommt, daß viele Reformen auf kommunaler Ebene nicht oder nicht nur 
auf eine Änderung des Haushaltsrechts abzielten, sondern auch die Organi-
sationsstruktur, das öffentliche Dienstrecht oder das (über das Haushalts-
recht hinausgehende) öffentliche Rechnungswesen aufgriffen. Es wäre einer 
Untersuchung der Reformen auf kommunaler Ebene nicht angemessen, 
wenn lediglich das Haushaltsrecht betrachtet würde. Eine umfassende Ana-
lyse der genannten Entwicklungen in den Kommunen würde andererseits 
den Rahmen dieser Arbeit sprengen. 

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildet das mittelalterliche Rech-
nungswesen in den Territorialstaaten. Kapitel B. beginnt mit einem Über-
blick über die räumlichen, politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation und mit einer 



A. Einleitung 19 

kurzen Darstellung des Haushaltswesens in verschiedenen Territorialstaaten. 
Die Reformen des Haushaltswesens im Zeitalter des Absolutismus und die 
Entstehung der frühkonstitutionellen Verfassungen sind Gegenstand von Ab-
schnitt B.II. Dabei wird einleitend darauf eingegangen, welche Bedeutung 
die Verschuldung und das Bürgertum für die Trennung von Staatsgut und 
Privatgut des Landesherrn hatte. Die Entwicklung bis zur Entstehung der 
konstitutionellen Verfassungen wird anband der Beispiele Preußen (B.II.!.), 
Bayern (B.II.2.), Baden (B.lI.3.) und Württemberg (B.lI.4.) untersucht. 
Diese Territorialstaaten wurden für die Untersuchung aufgrund ihres unter-
schiedlich ausgestalteten Budgetbewilligungsrechts und aufgrund einzelner, 
als exemplarisch anzusehender haushaltsrechtlicher Regelungen ausgewählt. 
In den süddeutschen Staaten stand im Gegensatz zu Preußen zunächst die 
Steuerbewilligung im Vordergrund. Erst später trat die Ausgabenbewilli-
gung, also die Verwendung der genehmigten Steuern, in den Mittelpunkt. 
Die Ausgestaltung des Budgetbewilligungsrechts ist von Bedeutung, weil 
hiervon das Verhältnis zwischen dem Parlament und der Regierung ent-
scheidend abhängt. Unter B.lI.5. wird das Haushaltsrecht der Reichsver-
fassung von 1871 kritisch untersucht. In diesem Zusammenhang wird ein 
Überblick über die Budgetgrundsätze gegeben, die zur Beurteilung des 
Haushaltswesens herangezogen werden. Im gesamten Kapitel B. wird je-
weils auch die Entwicklung der Behördenorganisation behandelt, weil der 
Aufbau eines Behördenapparates die Entwicklung des Haushaltsrechts stark 
geprägt hat. 

Kapitel C. beschäftigt sich mit der Entwicklung des Haushaltsrechts in 
der Weimarer Republik. In Abschnitt c.I. werden die Grundlagen zur Un-
tersuchung des Weimarer Haushaltsrechts dargestellt. Dazu gehören die Er-
läuterung der Budgetfunktionen und Budgetgrundsätze in einem parlamen-
tarischen Regierungssystem, ein Überblick über das Weimarer Haushalts-
recht und eine Darstellung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der 
Weimarer Zeit. Die kritische Beurteilung der Budgetfunktionen und Budget-
grundsätze im Weimarer Haushaltsrecht erfolgt in Abschnitt C.II. Dem folgt 
unter C.III. eine Untersuchung der Reformen und Reformvorschläge in der 
Weimarer Zeit. Abschließend wird in Abschnitt C.lV. noch auf die Ent-
wicklung des Haushaltsrechts während des 3. Reiches eingegangen. 

Kapitel D. widmet sich der Entwicklung des Haushaltsrechts nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Zunächst wird auf die Fortentwicklung der Budgetfunk-
tionen nach diesem Krieg eingegangen. Dem schließt sich in Abschnitt 
0.11. die Beurteilung des bis zur Reform von 1969 bestehenden Haushalts-
rechts vor dem Hintergrund dieser neuen Entwicklungen an. Sodann wird 
unter 0.111. das Haushaltsrecht nach der Haushaltsreform von 1969 darge-
stellt und kritisch analysiert. Innerhalb D.lV. werden außerdem Reformvor-
schläge vorgestellt, die in der Reform nicht berücksichtigt wurden. Der 
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